
Freundlichkeit ist eine Sprache, welche die Stummen sprechen, die Tauben hören können. 
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1. Das Steueränderungsgesetz 2015 
 

Der Bundesrat stimmte am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zu, das Vorschläge der Länder 

umsetzt, welche in 2014 nicht mehr realisiert werden konnten. Es enthält eine Vielzahl von kleinen 

Gesetzesänderungen. Die interessantesten sollen hier kurz aufgelistet werden:  

 

Investitionsabzugsbetrag (Inkrafttreten am 1.1.2016): Investitionsabzugsbeträge ermöglichen – 

unter weiteren Voraussetzungen – die Vorverlagerung von Abschreibungsvolumen in ein Wirtschafts-

jahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsgutes. Aber auch bei bereits an-

geschafften oder hergestellten begünstigten Wirtschaftsgütern können in bestimmten Fällen Investiti-

onsabzugsbeträge und eine daraus resultierende gewinnmindernde Herabsetzung der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten noch in Anspruch genommen werden (siehe auch Beitrag „Investitionsabzugs-

betrag“ unter „Handlungsempfehlungen zum Jahreswechsel 2015/2016“).  

 

Die Neuregelung sieht vor, dass Steuerpflichtige ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für begünstigte 

künftige Investitionen im beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von unverändert 

200.000 € im Jahr gewinnmindernd abziehen können. Die bisherige Dokumentationspflicht wird durch 

eine Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der notwendigen Angaben ersetzt. 

 

Bei nicht durchgeführten begünstigten Investitionen nach Ablauf der dreijährigen Investitionsfrist sind 

die Abzugsbeträge rückgängig zu machen und zu verzinsen. Klarstellend wird gesetzlich geregelt, dass 

auch eine freiwillige vorzeitige Rückgängigmachung von Abzugsbeträgen zulässig ist, z. B. bei nicht 

mehr zu erwartenden Investitionen zur Vermeidung höherer Zinsen durch eine spätere Änderung der 

Steuerfestsetzung.  

 

Unterhaltsleistungen (Inkrafttreten am 1.1.2016): Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder 

dauernd getrennt lebenden Ehegatten können bis zu einem Betrag von zzt. 13.805 € zzgl. der im jewei-

ligen Veranlagungszeitraum für die Absicherung der unterhaltenen Person aufgewendeten Beträge (= 

Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung) als Sonderausgaben abgezogen werden. Die Unterhalt 

empfangende Person hat die Zahlungen als Sonstige Einkünfte zu versteuern (Korrespondenzprinzip).  

 

Das Prüfungsamt des Bundes stellte in diesem Zusammenhang mehrfach Defizite in der Verfahrens-

durchführung fest. Danach ist zwar der Sonderausgabenabzug bei der zahlenden Person sichergestellt, 

nicht jedoch die Versteuerung bei der empfangenden Person. Zur Verfahrenssicherung wird für den 

Zahlenden die Pflicht eingeführt, die Identifikationsnummer der den Unterhalt empfangenden Person 

anzugeben. Die unterhaltene Person wird ihrerseits verpflichtet, ihre Identifikationsnummer der den 

Unterhalt leistenden Person mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Unterhalts-

leistende berechtigt, die Identifikationsnummer bei der für den Unterhaltsleistenden zuständigen Fi-

nanzbehörde zu erfragen.  

 

Umsatzsteuer bei unrichtigem Steuerausweis (Inkrafttreten – nach Verkündung): Im Falle eines 

unrichtigen Steuerausweises in einer Rechnung entsteht die Steuer nach derzeitiger Gesetzeslage mit 

Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Steuer entsteht, spätestens jedoch im Zeitpunkt der 

Ausgabe der Rechnung. Nunmehr wird gesetzlich klargestellt, dass die aufgrund unrichtigen Steuer-

ausweises geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung entsteht. 

 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Inkrafttreten – nach Verkündung): Bei be-

stimmten Bauleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken ist der Leistungsempfänger bisher schon 

Steuerschuldner. Als Bauleistungen gelten nach den Neuregelungen u. a. Sachen, Ausstattungsgegen-

stände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind und die 

nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 

Damit werden vor allem Lieferungen von und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst. Entspre-

chend gelten Betriebsvorrichtungen unionsrechtlich demnach nur dann nicht als Grundstück, wenn sie 

nicht auf Dauer installiert sind oder bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu 

zerstören oder zu verändern. 



 

Grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage: Die Grunderwerbsteuer bemisst sich grund-

sätzlich nach dem Wert der Gegenleistung. Bei fehlender Gegenleistung, Umwandlungsvorgängen, 

Anteilsübertragung oder -vereinigung wird eine sog. Ersatzbemessungsgrundlage herangezogen, die das 

Bundesverfassungsgericht für mit der Verfassung unvereinbar erklärte, weil die Regelung – wegen 

häufiger Unterschreitung des gemeinen Wertes – zu einer erheblichen und sachlich nicht gerechtfertig-

ten Ungleichbehandlung gegenüber der Regelbemessungsgrundlage führt. 

 

Mit der Neuregelung des Grunderwerbsteuergesetzes erfolgt die Annäherung der als Ersatzbemes-

sungsgrundlage ermittelten Werte an den gemeinen Wert und damit an die Regelbemessungsgrundlage, 

indem die erbschaftsteuerlichen Bewertungsregelungen für Grundbesitz herangezogen werden. Die 

Regelung gilt grundsätzlich auf alle nach dem 31.12.2008 verwirklichten Erwerbsvorgänge.  

 

 

2. Höhere Anforderung an Registrierkassen ab 2017 
 

Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium (BMF) zur Aufbewahrung 

der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzäh-

lern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. 

 

Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse 

erzeugten Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist 

ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. 

 

Nach der im BMF-Schreiben vertretenen Auffassung müssen auch die Registrierkassen sowie die mit 

ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen seit dem 1.1.2002 neben den „Grundsätzen ordnungsmäßiger 

DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ auch den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüf-

barkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ entsprechen. Danach müssen die digitalen Unterlagen und die 

Strukturinformationen in einem auswertbaren Datenformat vorliegen.  

 

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten – bei der Registrierkasse insbe-

sondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten – innerhalb 

des Geräts nicht oder nicht dauerhaft möglich, müssen diese Daten unveränderbar und maschi-

nell auswertbar auf einem externen Datenträger gespeichert werden. Ein Archivsystem muss die 

gleichen Auswertungen wie jene im laufenden System ermöglichen.  

 

Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mit Hilfe eines Taxameters oder Wegstreckenzäh-

lers erstellten digitalen Unterlagen, soweit diese Grundlage für Eintragungen auf einem Schichtzettel 

sind. Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend. 

 

Bitte beachten Sie! Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen nun überprüfen, ob das von 

ihnen eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig der 

Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät längstens bis zum 31.12.2016 wei-

terhin im Betrieb genutzt wird. Hier sollte also dringend der Austausch veralteter Kassen in Angriff 

genommen werden. Entsprechen die Kassen nicht mehr den Anforderungen der Finanzverwaltung, dro-

hen Schätzungen. 

 

 

3. Beschäftigung von Asylsuchenden, anerkannten Flüchtlingen und Geduldeten 
 

Bei der Beschäftigung von geflüchteten Menschen im Privathaushalt oder im Unternehmen sind be-

stimmte Spielregeln einzuhalten. Hier gilt es je nach Stand des Asylverfahrens zwischen folgenden 

Personenkreisen zu unterscheiden: 

 

 Asylsuchende mit noch nicht abgeschlossenen Verfahren (Aufenthaltsgestattung liegt vor) 



 Geduldete Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, welche  aus Gründen von Krankheit o. Ä. 

nicht abgeschoben werden können 

 Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 

 

Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-

schen Gründen dürfen jede Beschäftigung annehmen – hier müssen Betriebe keine Besonderheiten 

beachten. 

 

Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen können nicht ohne Weiteres einen Job 

ausüben.  Für beide Gruppen kann die Ausländerbehörde nach Ablauf der Wartezeit von 3 Monaten 

eine Arbeitserlaubnis erteilen. Hier muss die Erlaubnis für eine konkrete Beschäftigung bei der Auslän-

derbehörde beantragt werden. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit wird eine Zustim-

mung oder Ablehnung erteilt. Ausnahmeregelungen gelten für bestimmte Personen in sog. „Engpassbe-

rufen“. 

 

Minijob: Haben Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, können sie auch einen Minijob ausüben. Hierzu teilt 

die Minijobzentrale mit, dass Arbeitgeber für diese Personen keinen Pauschalbeitrag zur Krankenversi-

cherung zahlen müssen, da Flüchtlinge in Deutschland nicht gesetzlich krankenversichert sind. Ansons-

ten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei jedem anderen Ar-

beitsverhältnis. 

 

Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von 

vornherein auf nicht mehr als 3 Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist. 

Ausgenommen hiervon sind Personen, die „berufsmäßig beschäftigt“ sind und mehr als 450 € im Monat 

verdienen. Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für den Arbeitnehmer nicht 

von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dies trifft nach einer Mitteilung der Minijobzentra-

le auf geflüchtete Menschen zu. Verdienen sie also mehr als 450 € im Monat, sind sie immer berufsmä-

ßig beschäftigt, sodass eine kurzfristige Beschäftigung ausgeschlossen ist. 

 

 
4. Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge 
 

Zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe für Flücht-

linge hat das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

u. a. folgende steuerliche Maßnahmen (gültig vom 1.8.2015 bis 31.12.2016) getroffen: 

 

 Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen gilt der verein-

fachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis genügt zum Beispiel auch ein Bareinzahlungs-

beleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei Onlinebanking. Eine 

Betragsbegrenzung gibt es nicht. 
 

 Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von ihren eigentlichen Satzungszwecken 

Spenden für Flüchtlinge sammeln. Auf die Sonderaktion ist hinzuweisen. Damit können auch Verei-

ne unbürokratisch helfen. 
 

 Nachweiserleichterungen für gemeinnützige Organisationen bei Unterstützung von Flüchtlingen: So 

kann bei Flüchtlingen insbesondere auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden. 
 

 Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre bisher unverbrauchten Mittel zur Unterstützung 

von Flüchtlingen verwenden. Sichergestellt werden muss aber, dass diese Mittel vom Spender nicht 

mit einer anderen Verwendungsbestimmung versehen sind. 

 

Besondere Regelungen sind auch für Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen, Arbeitslohnspenden, 

bei Aufsichtsratsvergütungen und der Schenkungsteuer getroffen.  

 

 



5. Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen - Änderung der  

 Rechtsprechung 
 

Nach den Regelungen durch das Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetz sind Aufwendungen für die 

Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) seit 2013 vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es han-

delt sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu 

können. 
 

In seiner Entscheidung vom 12.5.2011 nahm der Bundesfinanzhof (BFH) die Unausweichlichkeit von 

Zivilprozesskosten unter der Voraussetzung an, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint und qualifizierte diese als außergewöhnliche 

Belastung. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass streitige Ansprüche wegen des staatli-

chen Gewaltmonopols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren sind. Damit entstün-

den Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläu-

fig.  
 

Mit seiner Entscheidung vom 18.6.2015 ändert der BFH seine Rechtsprechung. Kosten eines Zivilpro-

zesses stellen demnach im Allgemeinen keine außergewöhnlichen Belastungen dar. Etwas anderes gilt 

ausnahmsweise, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich 

oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt.  

 

Anmerkung:  Damit entspricht der BFH dem ab 2013 geltenden gesetzlichen Abzugsverbot. Zu einer 

Definition des Begriffs der Existenzgefährdung konnte sich der BFH nicht durchringen. Damit bleibt 

die gesetzliche Regelung unpräzisiert. 
 

 

6. Schlechtere ertragsteuerliche Einstufung von Blockheizkraftwerken 
 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder teilen mit Schreiben vom 17.7.2015 mit, dass 

sie nunmehr Blockheizkraftwerke (BHKW) entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung wie ein 

wesentliches Bestandteil des Gebäudes statt wie zuvor als selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut 

behandeln werden. Dies hat zur Folge, dass sie zwar weiterhin der linearen Abschreibung unterliegen, 

allerdings gilt die für Gebäude betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 50 Jahren.  
 

Die durchschnittliche Lebensdauer eines BHKWs ist i. d. R. deutlich niedriger. Muss das BHKW aus-

getauscht werden, ist der anfallende Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe steuerlich absetzbar. 
 

Die alte Verwaltungsauffassung stufte die BHKW als selbstständige, vom Gebäude losgelöste bewegli-

che Wirtschaftsgüter ein und erlaubte für Abschreibungszwecke eine betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer von 10 Jahren zugrunde zu legen.  
 

Diese Einstufung hat auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags und 

der Investitionszulage. Mangels Klassifizierung als abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des Anla-

gevermögens sind diese nicht mehr möglich. 
 

Anmerkung: Für alle vor dem 31.12.2015 angeschafften, hergestellten oder verbindlich bestellten 

BHKW wird Vertrauensschutz gewährt. Für solche Anlagen besteht ein Wahlrecht zwischen neuer und 

alter Verwaltungsauffassung. Das Wahlrecht ist spätestens für den Veranlagungszeitraum 2015 

auszuüben. 
 
 

7. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2015 
 

WEIHNACHTSFEIER/BETRIEBSVERANSTALTUNG: Zuwendungen eines Arbeitgebers anläss-

lich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze (von 



110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Be-

triebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Frei-

betrag“ umgewandelt.  

 

Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei blei-

ben, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrit-

tene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die 

Feier betragen 1.500 €. 

 

 Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter 

überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von 150 € (1.500 : 10) grundsätzlich der 

Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

 Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag pro 

Mitarbeiter überschritten wurde, sind grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwendungen in 

Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

 Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Alle Aufwendungen, auch die Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. Fremd-

kosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – entgegen eines anders lautenden Urteils des Bun-

desfinanzhofs – in die Berechnung einbezogen.  

Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem 

Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  

 

Bitte beachten Sie! Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehö-

rigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 

„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dau-

er der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das bedeutet, dass auch mehrtägige Betriebsveran-

staltungen begünstigt sein können. 

 

 

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: Kleine und 

mittlere Unternehmen profitieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche 

Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Ab-

schreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genom-

men werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-

schreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 

 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 

Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 

125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG: Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Vo-

raussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter 

Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der 

voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der 

Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht 

übersteigen.  

 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2016 eine Maschine im Wert von netto 

50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 



(= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-

dernd auswirkt.  

 

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-

schreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzu-

rechnung auszugleichen. Schafft er im Jahr 2016 die Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonderab-

schreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 

 

Unterbleibt die geplante Investition, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrages in dem 

Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige 

Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen. 

 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investitionsab-

zugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in 

einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 

nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des Erwerbes und im Folgejahr).  

 

Des Weiteren muss der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden 

Unterlagen seiner Funktion nach benennen (die Benennung der Funktion entfällt für Wirtschaftsjahre 

ab 2016) und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angeben. Dann 

kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. 

Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 

 

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu 

zählen auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nut-

zung.  

 

 

GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 

Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-

wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B. Kunden, Ge-

schäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstän-

de pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berech-

tigt ist) nicht übersteigen.  

Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke über-

reicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Um-

fang.  

 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbe-

artikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der Zuwendende darf 

aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 

30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebs-

ausgabe dar! Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten.  

 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Ge-

schäftsjubiläum) im Wert bis 60 € (bis 31.12.2014 = 40 €) müssen nicht pauschal besteuert werden. 

Übersteigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 

 

 

GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den übli-

chen Zuwendungen (Blumen o. Ä. bis zu 60 €) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, 

kann er eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu 

einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-

Zuschlag und Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflich-

tig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen. 



 

 
8. Flugverspätung aufgrund außergewöhnlichen Umstandes 

 
Nach der Fluggastrechteverordnung (FluggastrechteVO) haben Reisende unter bestimmten Vorausset-

zungen Anspruch auf Ausgleichszahlung gegenüber dem Luftfahrtunternehmen, wenn sich der Flug 

verspätet oder annulliert wird.  

 

 250 € bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km oder weniger, 
 

 400 € bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1500 km und bei 

allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 km und 3500 km, 
 

 600 € bei allen nicht unter die o. g. Punkte fallenden Flügen. 

 

Das Luftfahrtunternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen zu leisten, wenn es nach-

weisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann 

nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. 

 

Eine große Verspätung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück und befreit damit von der Ver-

pflichtung zu einer Ausgleichsleistung, wenn sie durch dem Luftverkehrsunternehmen in der gegebenen 

Situation (hier: nach Startabbruch infolge Vogelschlags) mögliche und zumutbare Maßnahmen nicht 

vermieden werden konnte. 

 

Das Luftverkehrsunternehmen muss Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der konkreten Maßnahmen 

darlegen, die es nach dem Eintritt des Ereignisses getroffen hat, um den Flug so bald wie möglich 

durchzuführen. 

 

Die FluggastrechteVO begründet jedoch keine Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, ohne kon-

kreten Anlass Vorkehrungen wie etwa das Vorhalten von Ersatzflugzeugen zu treffen, um den Folgen 

außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können. 

 

 

9. „Lockangebot“ beim Internethandel 
 

Ein Händler, der auf der Angebotsseite seines Online-Shops ein Elektrofahrrad mit dem Hinweis „nur 

noch wenige Exemplare auf Lager“ und einer in Aussicht gestellten Lieferzeit von 2–4 Tagen anbietet, 

handelt wettbewerbswidrig, wenn er das beworbene Rad weder selbst noch abrufbar bei einem Dritten 

zur Lieferung innerhalb der beworbenen Lieferfristen vorrätig hat. Das haben die Richter des Oberlan-

desgerichts Hamm (OLG) in ihrem Urteil vom 11.8.2015 entschieden. 

 

In dem Rechtstreit ging es um zwei Unternehmen, die beide über Online-Shops unter anderem Elektro-

fahrräder vertreiben. Im Dezember 2014 bot das Unternehmen „A“ Elektrofahrräder mit dem Hinweis 

an, dass „nur noch wenige Exemplare auf Lager“ seien und die Lieferzeit ca. 2–4 Werktage betrage. 

Auf eine vom Unternehmen „B“ veranlasste Kunden-Online-Bestellung zu einem Modell teilte die Fir-

ma „A“ mit, das bestellte Rad nicht auf Lager zu haben, aber im Januar das 2015er–Modell zu bekom-

men und fragte an, wie verfahren werden solle. Die Firma „B“ sah das Internetangebot als unzulässige 

Lockvogelwerbung an und nahm den Anbieter auf Unterlassung in Anspruch.  

 

Das OLG stellte fest, dass das Internetangebot gegen das Verbot von Lockangeboten verstößt. Einem 

Unternehmer, der bestimmte Waren oder Dienstleistungen in einem angemessenen Zeitraum 

nicht in angemessener Menge zur Verfügung stellen kann, ist es untersagt, diese Waren oder 

Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis anzubieten, ohne den Kunden auf seinen fehlenden 

Warenvorrat hinzuweisen. Das Verbot gilt auch für Produktpräsentationen im Internet, mit de-



nen ein Kunde zur Abgabe eines konkreten Angebots aufgefordert werden soll. Dieses Verbot 

wurde von dem Unternehmen „A“ mit dem infrage stehenden Internetangebot verletzt.  

 
 

10. Widerrufsrecht bei Heizölbestellung 
 

Ein Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, u. a. nicht bei Fernabsatzverträgen, 

die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, 

deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 

hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Dies betrifft insbesondere Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit Aktien und Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 

ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden. 

 

Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob dies auch für Heizölbestellungen zutrifft. Er kam in 

seinem Urteil vom 17.6.2015 zu dem Entschluss, dass bei den o. g. Verträgen der spekulative Charakter 

den Kern des Geschäfts ausmacht. Einen solchen spekulativen Kern weist der Ankauf von Heizöl durch 

den Verbraucher jedoch nicht auf. Das Geschäft dient dem Verbraucher nicht dazu, durch Weiterveräu-

ßerung einen finanziellen Gewinn zu erzielen, sondern richtet sich typischerweise auf Eigenversorgung 

durch Endverbrauch der Ware. 

 

Anmerkung: Wichtig ist, dass das Heizöl sich noch nicht im Tank des Bestellers befindet und die Be-

stellung über Fernkommunikationsmittel (Telefon, Fax, E-Mail) erfolgt ist.  

 

 

11. Umfassende Neuregelung der Immobilienfinanzierung geplant  
 

Die Vergabe von Immobilienkrediten soll umfassend neu geregelt werden. Das sieht der „Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ vom 7.9.2015 vor, mit dem schwer-

punktmäßig eine EU-Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge umgesetzt werden soll.   

 

Damit wird ein „hohes Verbraucherschutzniveau“ geschaffen und die Vorgaben zur Darlehensvergabe 

und -vermittlung EU-weit harmonisiert werden. Die entsprechende Richtlinie führt zu Änderungen im 

gesamten Prozess der Immobilienkreditvergabe – von der Werbung über Kreditwürdigkeitsprüfung bis 

hin zu Beratungsleistungen. Gelten sollen die Vorschriften sowohl für Darlehensgeber als auch Ver-

mittler. 

 

So ist in dem Entwurf vorgesehen, dass bereits zur Erstellung der vorvertraglichen Informationen die 

Kreditwürdigkeit des Darlehensinteressenten zu prüfen ist. Diese Prüfpflicht soll künftig zudem nicht 

nur aufsichtsrechtlich, sondern auch zivilrechtlich mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ausge-

staltet werden. Ist die Kreditwürdigkeit eines Interessenten nicht gegeben, soll es künftig verboten sein, 

einen Vertrag abzuschließen.    

 

Ein weitgehendes Verbot ist zudem für sogenannte Koppelungsgeschäfte vorgesehen, sofern das zu 

koppelnde Finanzprodukt nicht ausnahmsweise im Interesse der Verbraucher liegt. Auch die Vorgaben 

für die Beratung bei der Darlehnsvergabe sollen rechtlich normiert werden. Ebenso ist geplant, die Be-

rechnung des effektiven Jahreszinses einheitlich zu regeln. Immobiliendarlehensvermittler müssen sich 

laut dem Entwurf künftig registrieren lassen.   

 

Die geplanten Neuregelungen erfassen nicht mehr nur grundpfandrechtlich besicherte Darlehen, die zu 

üblichen Konditionen vergeben werden, sondern sämtliche grundpfandrechtlichen oder durch eine Re-

allast besicherten Darlehen, die auf den Erwerb einer Immobilie, eines Rechts an einer Immobilie oder 

eines vergleichbaren Rechts gerichtet sind, auch wenn sie nicht durch ein Grundpfandrecht oder eine 

Reallast besichert sind.    

 



Des Weiteren sollen Darlehensgeber dazu verpflichtet werden, bei „dauerhafter und erheblicher Über-

ziehung“ des Kontos eines Darlehensnehmers eine Beratung über kostengünstigere Alternativen zur 

genutzten Überziehungsmöglichkeit anzubieten.  

 

 

12. „Eingeschränkte“ Verkehrssicherungspflichten beim winterlichen Betrieb eines 

Selbstbedienungswaschplatzes  
 

Dass es beim winterlichen Betrieb eines Selbstbedienungswaschplatzes durch betriebsbedingt verspritz-

tes Wasser zu einer – mit vertretbarem Aufwand – nicht zu verhindernden Glättebildung kommen kann, 

ist allgemein bekannt. Auf diese Gefahr muss ein Kunde deswegen nicht hingewiesen werden. Zu die-

sem Urteil kam das Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 5.10.2015.   

 

Geklagt hatte eine Pkw-Fahrerin, die im Februar 2013 bei Temperaturen im Bereich des Gefrierpunktes 

eine nahe liegende Selbstbedienungs-Autowaschanlage aufsuchte, um dort ihr Fahrzeug selbst zu wa-

schen. Nachdem sie ihr Auto mittels einer Waschbürste gereinigt hatte, stürzte sie auf dem Weg zu 

einem Mülleimer ca. 1 m vor ihrem Fahrzeug, nach ihrer Darstellung, weil beim Reinigen verlaufenes 

Waschwasser zwischenzeitlich an einzelnen Stellen gefroren war. Sie erlitt Frakturen an einem Len-

denwirbel und der linken Hand und musste operativ versorgt werden. Unter dem Gesichtspunkt einer 

Verkehrssicherungspflichtverletzung verlangte die Frau von dem Waschplatzbetreiber Schadensersatz.   

 

Die Richter des OLG konnten aufgrund der konkreten Umstände keine Verkehrssicherungspflichtver-

letzung des Betreibers feststellen. Zwar trifft einen Betreiber einer Waschanlage grundsätzlich eine 

Verkehrssicherungspflicht im Hinblick auf betriebsbedingte Gefahrenquellen, an deren Erfüllung ins-

besondere im Winter erhöhte Anforderungen zu stellen sind.   

 

Im vorliegenden Fall bestand jedoch die Besonderheit, dass bei einem Waschplatz in Selbstbedienung 

eine Glatteisbildung nicht durch Regen oder Schnee, sondern durch überfrierendes Waschwasser infra-

ge stehe. Die Verkehrssicherungspflicht des Betreibers geht nicht so weit, dass er bei fortlaufender 

Nutzung des Waschplatzes und winterlichen Temperaturen während oder nach jeder SB-Wäsche Maß-

nahmen zur Verhinderung stellenweiser Blitzeisbildung zu treffen hat.  

 

Anmerkung: Das Urteil des OLG ist nicht rechtskräftig. Die Revision wurde zum Bundesgerichtshof 

zugelassen (Az. VI ZR 413/15). 

 

 

13. Rechtmäßigkeit der Kappungsgrenzen-Verordnung bei Vermietung 
 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Vermieter die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete 

bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhö-

hung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein 

Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden. 

 

Bei Erhöhungen nach der o. g. Regelung darf sich die Miete innerhalb von 3 Jahren nicht um mehr als 

20 % erhöhen (Kappungsgrenze). Der Prozentsatz beträgt 15 %, wenn die ausreichende Versorgung der 

Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil 

einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete bestimmt sind. Die Landesregierungen wer-

den ermächtigt, diese durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens 5 Jahren zu be-

stimmen. 

 

Die Berliner Kappungsgrenzen-Verordnung setzte die Kappungsgrenze für das gesamte Stadtgebiet 

herab. Dagegen klagte ein Vermieter mit Mietwohnungen in Berlin-Wedding. Er hält die Berliner Kap-

pungsgrenzen-Verordnung insbesondere deswegen für unwirksam, weil diese die Kappungsgrenze für 

das gesamte Berliner Stadtgebiet herabsetzt, obwohl nicht in allen Stadtteilen die ausreichende Versor-

gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. 



 

Der Bundesgerichtshof kam in seiner Entscheidung vom 4.11.2015 zu dem Entschluss, dass die Kap-

pungsgrenzen-Verordnung auf einer verfassungsmäßigen Ermächtigungsgrundlage beruht, den gesetzli-

chen Rahmen nicht überschreitet und den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Insbesondere 

verstößt sie nicht gegen die im Grundgesetz verbürgte Eigentumsgarantie.  

 

 

14. Änderungskündigung zur Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld aufgrund 

höheren Stundenlohnes  
 

Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber aufgrund des ab 1.1.2015 maßgeblichen Mindest-

lohns bisher zusätzlich zu einem Stundenlohn unterhalb des Mindestlohns gezahltes Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld streichen will, ist unwirksam. Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 

(LAG) in mehreren Urteilen entschieden.   

 

In den zugrunde liegenden Arbeitsverträgen ist neben dem Stundenlohn eine von der Betriebszugehö-

rigkeit abhängige Sonderzahlung zum Jahresende in Höhe eines halben Monatsentgelts, teilweise mit 

Kürzungsmöglichkeit im Falle von Krankheitszeiten, sowie ein zusätzliches Urlaubsgeld für die Zeit 

gewährten Urlaubs und eine Leistungszulage vereinbart. Durch eine Änderungskündigung sollten diese 

Leistungen gestrichen und stattdessen ein Stundenlohn in Höhe des Mindestlohns bzw. geringfügig 

darüber gezahlt werden.   

 

Die Änderungskündigungen sind unwirksam. Jedenfalls bei dem zusätzlichen Urlaubsgeld, abhängig 

von der Vertragsgestaltung auch bei der Sonderzuwendung, handelte es sich in den vorliegenden 

Fällen um Leistungen, die nicht im engeren Sinne der Bezahlung der Arbeitsleistung dienten, 

sondern um eine zusätzliche Prämie. Diese können nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden, 

sondern stehen den Beschäftigten zusätzlich zu. Eine Änderungskündigung zwecks Streichung dieser 

Leistungen setzt voraus, dass andernfalls der Fortbestand des Betriebes mit den vorhandenen Arbeits-

plätzen gefährdet ist.    

 

Anmerkung: In einem darüber hinaus auf Zahlung der Leistungszulage gerichteten Fall hat das LAG 

entschieden, dass diese auf den Mindestlohn angerechnet werden dürfen und nicht zusätzlich zum Min-

destlohn zu zahlen ist. 

 

 

15. Umkleide- und Waschzeiten als Arbeitszeit? 
 

In einem Fall aus der Praxis stritten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verpflichtung zur 

Vergütung von Umkleide- und Waschzeiten. Der für das Arbeitsverhältnis gültige Tarifvertrag schreibt 

vor, dass die Dienstkleidung nur im Dienst getragen werden darf. Daneben besteht bei dem Unterneh-

men eine Betriebsvereinbarung, die vorschreibt, dass die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung wäh-

rend der Arbeitszeit zu tragen und die private Nutzung zu unterlassen ist. Die mit dem Firmenlogo ver-

sehene Arbeitskleidung wird vom Unternehmen im Betrieb zur Verfügung gestellt und dort auch gewa-

schen. 

 

Der Arbeitnehmer ist der Ansicht, das An- und Ablegen der Dienstkleidung gehört zur vergütungs-

pflichtigen Arbeitszeit. Nach seinen Angaben beträgt die Umkleidezeit vor und nach der Arbeit jeweils 

fünf Minuten. Bei Arbeitsende wird der Umkleidevorgang durch das Duschen unterbrochen, weshalb 

am Arbeitsende insgesamt 15 Minuten anzusetzen sind. 

 

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf haben darauf hingewiesen, dass zwischen den Um-

kleidezeiten und den Zeiten zum Duschen zu differenzieren ist. Zu den Umkleidezeiten liegt gesicherte 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor. Diese sind zu vergüten, wenn das Umziehen 

fremdnützig im Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Dies setzt voraus, dass die Dienstkleidung während 

der Arbeitszeit aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers zu tragen und die private Nutzung ausge-



schlossen ist. Zur Frage von Waschzeiten liegt keine gesicherte höchstrichterliche Rechtsprechung vor. 

Maßgeblich kann sein, ob das Duschen fremdnützig ist. Möglicherweise zu vergüten sind Waschzeiten, 

die hygienisch notwendig sind.  

 

Vor diesem Hintergrund haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer verständigt, die Umkleidezeiten (je 

5 Minuten zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende) zu vergüten, nicht hingegen die Zeit für das Duschen (10 

Minuten am Arbeitsende). Dieser Vergleich wurde von beiden Seiten nicht widerrufen und hat somit 

Bestand. 

 

 

16. Fahrten ohne festen oder gewöhnlichen Arbeitsort sind Arbeitszeit und keine Ru-

hezeit  
 

Die Fahrten, die Arbeitnehmer ohne festen oder gewöhnlichen Arbeitsort zwischen ihrem Wohnort und 

dem Standort des ersten und des letzten Kunden des Tages zurücklegen, stellen keine Ruhezeit, sondern 

Arbeitszeit dar.    

 

Dieses entschieden die Richter des Europäischen Gerichtshofs in ihrem Urteil vom 10.9.2015. In einer 

Unionsrichtlinie ist die Arbeitszeit als jede Zeitspanne definiert, während deren ein Arbeitnehmer ge-

mäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur 

Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Jede Zeitspanne, die keine Ar-

beitszeit ist, gilt als Ruhezeit.   

 

Den Richtern des Europäischen Gerichtshofs zur Entscheidung lag folgender Sachverhalt vor: Bei ei-

nem spanischen Unternehmen angestellte Techniker installieren und warten Sicherheitsvorrichtungen in 

Häusern sowie industriellen und gewerblichen Einrichtungen in dem ihnen zugewiesenen Gebiet, so-

dass sie keinen festen Arbeitsort haben. Den Arbeitnehmern steht jeweils ein Firmenfahrzeug zur Ver-

fügung, um täglich von ihrem Wohnort zu den verschiedenen Arbeitsorten und am Ende des Tages zu-

rück nach Hause zu fahren. Die Entfernung zwischen dem Wohnort der Arbeitnehmer und ihren Ein-

satzorten kann beträchtlich variieren und manchmal über 100 Kilometer bzw. bis zu drei Stunden betra-

gen.   

 

In ihrem Urteil führten die Richter aus, dass die Fahrzeit, die Arbeitnehmer, die keinen festen oder ge-

wöhnlichen Arbeitsort haben, für die täglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Standort des 

ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden aufwenden, Arbeitszeit im Sinne der 

Richtlinie darstellt. Nach Ansicht des Gerichtshofs ist bei Arbeitnehmern, die sich in einer solchen 

Situation befinden, anzunehmen, dass sie während der gesamten Fahrzeit ihre Tätigkeiten ausüben oder 

ihre Aufgaben wahrnehmen. Die Fahrten der Arbeitnehmer zu den von ihrem Arbeitgeber bestimmten 

Kunden sind das notwendige Mittel, um an den Standorten dieser Kunden technische Leistungen zu 

erbringen. 

 

 

17. Unfall auf dem Weg zur Arbeit 
 

Beschäftigte sind auf dem unmittelbaren Weg von und zur Arbeit gesetzlich unfallversichert. Erforder-

lich ist allerdings ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem unfallbringenden Weg und der versi-

cherten Tätigkeit. Biegt der Versicherte vom unmittelbaren Weg falsch ab, so ist dies unschädlich, so-

lange er am Fahrziel festhält und den Weg zur oder von der Arbeit durch den (verkehrsbedingten) Ab-

weg nur unwesentlich verlängert. Dies entschied das Hessische Landessozialgericht (LSG) in seinem 

Urteil vom 1.9.2015.   

 

Im entschiedenen Fall wurde ein als Lagerist tätiger Mann aushilfsweise in einem anderen Lager seines 

Arbeitgebers eingesetzt. Infolge eines verkehrswidrigen Wendemanövers verunglückte er auf einer 

vierspurigen Bundesstraße. Der Unfallort befindet sich nicht auf dem unmittelbaren Weg zwischen 

Wohnung und Arbeitsstelle.   



 

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab, da sich der Mann zum Unfall-

zeitpunkt auf einem unversicherten Weg befand, ohne dass hierfür betriebliche oder verkehrstechnische 

Gründe erkennbar waren. Der Verunglückte erklärte, dass er wegen eines Staus eine andere Route ge-

wählt und sich bei schwierigen Licht- und Wetterverhältnissen verfahren hatte.    

 

Die Richter des LSG gaben ihm recht. Verfährt sich ein Versicherter, bleibt er auch auf dem Abweg 

unfallversichert. Dies gilt jedenfalls so weit aufgrund objektiver Umstände davon auszugehen ist, dass 

die Handlungstendenz unverändert darauf gerichtet gewesen ist, den Arbeitsplatz zu erreichen. Eine 

verminderte Aufmerksamkeit ist insoweit unerheblich. Auch bleibt der Versicherungsschutz bestehen, 

wenn sich der Autofahrer wegen Dunkelheit, Nebel oder schlechter Beleuchtung verfährt. 

 

 

18. Skiunfall während Tagung nicht versichert 
 

In einem vom Hessischen Landessozialgericht (LSG) am 20.7.2015 entschiedenen Fall stürzte ein Ar-

beitnehmer im Rahmen einer Führungskräftetagung beim Skifahren und verletzte sich dabei an der 

Schulter. Der Mann, der die zentrale Kundenbearbeitung einer europaweit agierenden Firma leitet, be-

antragte daraufhin die Anerkennung als Arbeitsunfall. 

 

Die Berufsgenossenschaft lehnte dies ab und führte aus, dass sich der Unfall auf der Tagung während 

der Freizeitaktivitäten ergeben hatte. Diese waren als unversicherte private Tätigkeiten einzustufen. Da 

die Tagung nur einem kleinen Kreis der insgesamt 280 Beschäftigten offen gestanden hatte, bestand 

auch unter dem Aspekt der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung kein Versicherungsschutz. 

 

Das LSG stellte in seiner Begründung klar, dass das Skifahren in keinem inneren oder sachlichen Zu-

sammenhang mit der versicherten Tätigkeit des verunglückten Angestellten stand. Vielmehr fand dies 

im Rahmen des vom Tagesordnungsprogramm abgegrenzten Freizeitbereichs statt. Die Teilnahme hie-

ran war nicht verbindlich. Der maßgebliche Vormittag stand zur freien Verfügung und dementspre-

chend fuhren auch nur 9 der insgesamt 18 Tagungsteilnehmer Alpin-Ski. 
 

Urlaubs- und Freizeitaktivitäten wie auch sportliche Betätigungen stehen, auch wenn das Unter-

nehmen sie finanziert, nicht unter dem gesetzlichen Versicherungsschutz. Denn der Arbeitgeber 

kann nicht darüber bestimmen, welche Verrichtungen in dem erforderlichen sachlichen Zusam-

menhang mit der versicherten Tätigkeit stehen. Daher kam es im entschiedenen Fall auch nicht da-

rauf an, ob der Arbeitgeber den Skipass bezahlte oder für die Tagungsteilnahme Urlaubstage angerech-

net wurden. 
 

Eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung lag ebenfalls nicht vor, da die Teilnahme nicht allen Be-

schäftigten offenstand. 
 

 

19. Lesbarkeit ist zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit eines Testaments 
 

Ein eigenhändig geschriebenes Testament muss lesbar sein, um wirksam die Erbfolge zu regeln. Das 

Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat das Schreiben einer „alten Dame“, das sich auch 

mithilfe einer Schriftsachverständigen nicht vollständig entziffern ließ, nicht als wirksames Testament 

angesehen. 
 

Ein nicht lesbares Schriftstück genügt nicht den Anforderungen an die Form eines wirksamen Testa-

ments. Ein Testament kann durch eigenhändige und unterschriebene Erklärung errichtet werden. Die 

Eigenhändigkeit der Errichtung setzt voraus, dass der erklärte Wille in vollem Umfang aus dem Ge-

schriebenen hervorgeht. Zwingende Formvoraussetzung ist damit die Lesbarkeit der Niederschrift. Da 

das im entschiedenen Fall vorgelegte Schriftstück aufgrund seiner Unleserlichkeit bereits kein formgül-



tiges Testament darstellt, war vom Gericht nicht weiter zu untersuchen, ob die Erblasserin wegen De-

menz oder Leseunfähigkeit testierunfähig war und ob das Schriftstück überhaupt von ihr stammte. 

 

 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2015: Oktober = 107,0; September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; 
Juni = 107,0;  Mai 107,1; April = 107,0; März =107,0; Februar = 106,5;  
Januar = 105,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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